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V. Verwendung der Einkünfte.
§. 3l. Sämmtliche Eintrittsgelder sollen zum unantastbaren

Vermögen dcr Stiftung geschlagen werden.
§. 32. Nach Abzug der Verwaltungskosten soll der Rest der

jährlichen Zinse und der Jahresbeiträge der Mitglieder ausschließlich
zu Pensionen, Nothsteuern und Aussteuern verwendet werden, und
zwar so, daß für Pensionen, die alle gleich stark sein sollen, und für
Aussteuern fünf Sechstel, dagegen für alle Nothsteuern zusammengenommen

in keinem Falle mehr als ein Sechstel der überbleibenden
Summe verbraucht werden dürfen.

VI. Verwaltung der Gelder.
§. 33. Sobald eine nicht zn Pensionen, Noth- und Aussteuern

bestimmte Summe von Fr. 590 vorhanden ist, soll der Kassaverwalter
(§. 45) für dieselbe einen guten Plaz suchen; bis ein solcher gefunden

ist, kann dieselbe in die Staatsbank gelegt werden.
(Fortsezung folgt.)

Schul-Chronik.

Eidgenossenschaft. Zu Professoren an der p o l y t e ch n i-
schen Schule in Zürich hat der Bunbesralh gewählt: Hr. vr.
Immanuel ClausiuS, gew. Privatdozcnt an der Universität in
Berlin und Professor der Artillerieschule, für Physik: Professor
Mousson in Zürich, sür Erperimental- und technische Physik. Für
das Handelsrecht : Hr. Stephan Dufraisse, geboren in Biberac,
im französischen Departement der Dordogne, früher Advokat in
Boulogne und Mitglied dcr französischen Nazionalversammlung, in welche
er in Folge seines hohen Rufs als Rechlsgelehrter gewählt worden
war. Gegenwärtig hält sich derselbe zu Brüssel in der Verbannung auf.

Solothurn. Lezten Winter wurde die Schulkommissio» der
Stadt beauftragt, über eine Reorganisazion der Stadtsekundarschule
mit dem Erziehungs-Departemcnt zu unterhandeln. Jezt ist daS
Schuljahr zu Ende, die Ferien haben begonnen, und noch ist nichts
in der Sache geschehen. Soll der pitoyable Zustand der Sekundärschule

auch nächstes Jahr noch fortdauern und wollen die obern
Behörden ruhig warten, bis die durch ihre Energie berühmte Sladt-
schulkommission zu cincin Schritte sich entschließt?

— Bucheggberg. Ein ü b e r 4 V I a h r e im Schuldienst

gestandener Lehrer im Bucheggbcrg, der in seiner Gemcinde
Jahre in einem engen, schlechten Schulhause mit Treue für

Bildung und Erziehung — die Grundelemente dcr Wohlfahrt —
gewirkt Hate, sollte nun auf einmal in das neugebaute Schulhaus
zu denselben Kindern nicht mehr taugen. Der RegierungSrath aber
hat dem so unverdient Gekränkten seinerseits eine Genugthuung ver-
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schafft, indem cr dcnsclbcn eines ncuen Patentes gewürdiget und ihn
auf's Neue in den Schullehrerstand aufgenommen hat. Wer that
wol hierin Recht? — Doch nicht die undankbare Gemeinde? —

Acrrgau Aarau. Die Erben des bekannten Herrn
Sulzmann sel. haben dcr Taubstummenanstalt in Aarau Fr. 500, dem

Schulgut Aarau Fr. 500 und dem Schulgut Egenwyl wo Salzmann
eingebürget war Fr. 500 vergabt.

Zürich. Die Frequenz der Zürcher Hochschule ist im
Abnehmen. Im Sommerscmester 1854 studirten 194 junge Leute, im
Wintersemester 1854/55 166, im Sommersemester 1855 nur 138.

Baselland. Seit dem Jahre 18ì3 hat sich die Zahl der

Schulen um 19 vermehrt.

Der verantwortliche Redaktor und Verleger: I. I. Wogt in Diesbach bei Thun

Anzeigen.
Ausschreibungen.

Gurzelen. Die Oberschule daselbst mit zià 70—80 Kindem. Pflichten:
nebst den gesezlichen die üblichen Kirchendienste. Besoldung: in Baar

Fr. 230, dazu Wohnung sammt Scheuerwerk und an beiliegendem Erdreich etwa
6500 Quadratschuh, angeschlagen um Fr. 60, zusammen Fr. 290.

— Die Unterschule daselbst mit zirka 80—90 Kindern. Pflichten: wie
die des Oberlehrers. Besoldung: in Baar Fr. 125, sammt Wohnung und
Garten, angeschlagen zu Fr. 25, zusammen Fr. 150 (täglich nicht volle 42
Rapvenl!). Prüfung für beide Schulen den 3. L-eptember, Morgens 8

Uhr, im Schulhause zu Gurzelen.
An der Primarschule der Stadt Bern sind folgende Stellen erledigt und

werden hiemit ausgeschrieben:
1) Po st gaßschule, die Stelle eines ersten Unterlehrers. Besoldung:

Fr. 600. Die Stelle eines vierten Unterlehrers. Besoldung Fr. 550.
2) Staldenschule: die Stelle eines ersten Unterlehrers. Besoldung

Fr. 600.
3) Mattenschule: die Stelle einer Uuterlehrerin der 4ten Kla»e der

Mädchenschule. B e s o l d u n g Fr. 400.
Bei diesen Besoldungen ist die Wobnungsentsckädigung inbegriffen. Pflichten:

die gesezlichen nebst kehrweiser Aussrcht in der Kinderlehre. Prüfung:
Dienstags den IL. September, Morgens um 8 Ubr, im Schulhause an der Pojt-
aasse. Die Bewerber haben ihre Anmeldung nebst Zeugnissen bis und mit 1ö.

September der Stadtkanzlei einzusenden.
Brügg bei Bürgten: die Stelle einer Elementar- und Arbeitslehrerin an

der gemischten Unterschule daselbst, mit zirka 50—60 Kinder. Pflichten: für
die Elementarschule die gesezlichen, für die Arbeitsschule 9 Stunden wöchentlichen
Unterricht für die Mädchen der Elementar- und Primarschule, nebst „Heize und
Wüsche". Besoldung: in Baar Fr. 150, dazu Wohnung, angeschlagen zu
Fr. 45, ein Klafter Holz, 50 Wedelen, ein Fuder Torf, alles frei zum Hause
geliefert, gewerthet zu Fr. 30, zusammen Fr. 225. Prüfung dcu 12.
September, Nachmittags um 1 Uhr. Die Bewerberinnen haben sich bis am 10.

September beim Präsidenten der Schulkommission anschreiben zu lauen; auch

werden sie ersucht, Proben weiblicher Handarbeiten vorzuweisen.

Druk von I. I. Christen in Thuir.
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